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Bericht 

des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über den Antrag der A~Jeordneten Dr. 
Fischer und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial 

geändert wird (177/ A) 

Die Abgeordneten Dr. Fis ehe r, Will e; 
Edith D 0 b e s b erg e r, B lee h a und Genossen 
haben am 12. Mai 1982 den gegenständlichen Ini
tiativantrag eingebra~ht und wie folgt begründet: 

Der Nationalrat hat am 18. Oktober 1977 ein
stimmig das Gesetz über die Ein-, Aus- und Durch
fuhr von Kriegsmaterial beschlossen. 

In den seither vergangenen viereinhalb Jahren 
konnten zahlreiche wertvolle Erfahrungen bei der 
Vollziehung dieses Gesetzes gesammelt werden. 

Dabei hat sich herausgestellt, daß österreichische 
Waffen exporte insbesondere dann sehr umstritten 
sind, wenn die Gefahr bzw. die Wahrscheinlichkeit 
besteht, daß österreichisches Kri~gsmaterial in Dik
taturen zur Unterdrückung und Verletzung der 
Menschenrechte verwendet wird. 

In diesem Sinne hat die Arbeitsgemeinschaft der 
katholischen Aktion Österreichs bei ihrer Herbst-. 
konferenz in der Zeit vom 2. bis 4. Oktober 1981 in 
einer Entschließung gefordert, das Gesetz über die 
Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial so zu 
ändern, daß Rüstungsexporte an Regierungen, die 
sich Menschenrechtsverletzungen zuschulden kom
men lassen, ausgeschlossen werden. 

Am 11. Dezember 1981 hat Weihbischof Dr. 
Alois Wagner als Vorsitzender eines Arbeitskreises . 
der Österreichischen Bischofskonferenz den drei 
Parlamentsfraktionen eine Stellungnahme zum 
Thema Waffenexport übermittelt, in der ua. eine 
Novellierung des Waffenexportgesetzes verlangt 
wird, und zwar derart, "daß Waffenexporte in Län
der, in denen die Menschenrechte nicht in einer der 
österreichischen vergleichbaren Interpretation 
respektiert werden, ausgeschlossen sind". 

Schließlich haben" auch zahlreiche sozialistische 
Organisationen ähnliche Forderungen an den 
Gesetzgeber gerichtet und der Aufnahme einer 
Menschenrechtsklausel in das Gesetz über die Waf
fenexporte besondere Bedeutungzugemessen 

Die' sozialistische Parlamentsfraktion hat sich mit 
diesen Fragen ernsthaft auseinandergesetzt und ist 
zu der Überzeugung gelangt, daß das Waffenex
portgesetz im Lichte der in den letzten ·Jahren 
gesammelten Erfahrungen, insbesondere inden fol
genden Punkten weiterentwickelt und verbessert 
werden soll: 

1. Der Gesichtspunkt, daß osterreichisches 
Kriegsmaterial nicht zur Unterdrückung der 
Menschenrechte verwendet werden darf, soll 
ausdrücklich in den Gesetzestext aufgenom
men werden. 

2. In ein Land, für das ein für Österreich ver
bindlicher Embargobeschluß der Vereinten 
Nationen vorliegt, dürfen grundsätzlich keine 
österreichischen Waffen exportiert werden. 

, 3. Die Bundesregierung soll dem Hauptaus
schuß des Nationalrates jährlich einen Bericht 
über Waffenexporte, gegliedert nach Kriegs
materialarten und geographischen Regionen, 
vorlegen. Diese auf Grund entsprechender 
Meldungen der Waffenexporteure. zu erstat
tende Bericht soll so gestaltet sein, daß daraus 
den Bestimmungsländern kein Verteidigungs
risiko erwächst; es soll sich also um Globalan~ 
gaben handeln. . 

4. Im Hinblick auf den eminent politischen Cha
rakter der Entscheidung über Waffenexporte 
soll der im Art. 130 Abs. 2 B-VG vorgesehene 
Ermessensspielraum voll ausgeschöpft wer
den. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den gegenständlichen Initiativantrag in seiner Sit
zung am 23. Juni 1982 in Verhandlung gezogen. 

In der Debatte, an der sich außer de~ Berichter
statterdie Abgeordneten Dr. Lichal, Dr. 
o f n e r, Dr. Fis ehe r, Dr. Er mac 0 r a, Dr. 
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N eis s e r, . Edith D 0 b e s b erg e i und Dr. 
Hau s e r sowie der Ausschußobmann Abg. lng .. 
Ho b I beteiligten, ~urde von den Abgeordneten 
Dr. Fis ehe rund Dr. Ne iss e r ein gemeinsa
mer Abänderungsantrag eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der Initiativantrag 
unter Berücksichtigung des oberwähnten Abände
rungsantrages mit Mehrheit gegen die Stimme des 
FPÖ-Mitgliedes im Ausschuß angenommen. 

Zu den Abänderungen gegenüber dem Initiativ
antrag wird vom Ausschuß folgendes bemerkt bzw. 
festgestellt: 

Zu §.3 Abs.l: 

Die österreichische Verfassungsordnung kennt 
auf Grund des Legalitätsprinzips gemäß Art. 18 
Abs. 1 B-VG kein vom Gesetz völÜg ungebundenes 
Handeln von Organen der Vollziehung. Dies gilt 
auch für den im Art. 130 Abs. 2 B-VG umschriebe
nen Bereich. Auch im Sinne dieser Verfassungsbe
stimmung bedeuiet E~essen "nicht völlige Unge
bundenheit, sondern 'einen gewissen Spielraum 

. innerhalb des Gesetzes" (Walter, Österreichisches 
Bundesverfassungsrecht, Seite 393). 

Die an einem Bewill~gungsverfahren gern. § 3 
Abs. 1 beteiligten Regierungsmitglieder erteilen 
daher eine Bewilligung zur,Ein-, Aus- oder Durch
fuhr von Kriegsmaterial trotz des Verweises auf 
Art. 130 Abs. 2 B-VG nicht in einem "gesetzes
freien" Ermessen, sondern haben sich insbesondere 
an den Kriterien von § 3 Abs. 1 Z 1 bis 6 zu orien
tieren. Der Hinweis auf Art. 130 Abs.2 B-VG 
bezieht sich daher nicht auf die Rechtsstaatlichkeit 
des Bewilligungsverfahrens, sondern verdeutlicht 
vielmehr den besonderen und sich in mehrfacher 
Hinsicht ergebenden politischen Charakter solcher 
Entscheidungen, bei denen "im Sinne des Geset
zes" vorzugehen ist. Im Hinblick auf 'die außeror
dentliche Dynamik, der die Bewilligungskriterien 
gern. § 3 Abs. 1 Z 1 bis 6 unterliegen können und 
die damit verbundene besonders schwierige Interes
sensabwägung muß daher eine einmal getroJfene 
Entscheidung keine präjudizielle Wirkung für 
künftige darstellen. 

Zu § 3 Abs. 1 Z4 stellt der Ausschuß für Innere 
Angelegenheiten fest, daß dem Ausdruck "Unter-

Ingrid Smejkal 

Berichterstatter 

drückung von Menschenrechten" jene menschen
rechtlichen Bestimmungen zugrundegelegt werden, 
die dem in der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte vom 10. Dezember 1948 niedergeleg
ten internationalen Standard entsprechen. Diese 
von der Generalversammlung der UN beschlossene 
Deklaration wird weltweit auch von jenen Staaten 
anerkannt, die sich sonst zu weitergehenden inter
nationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen 
nicht bereitgefunden haben. Die in der Allgemeinen 
Erklärung niedergelegten menschenrechtlichen 
Aussagen sollen daher den Maßstab für die Inter
pretation des § 3 A~s. 1 Z 4 bilden. 

Für die Beurteilung der in § J Abs. 1 Z 3 erwähn
ten "Gefahr", daß das gelieferte Kriegsmaterial zur 
Unterdrückung von Menschenrechten verwendet 
wird, sind die objektiven Gegebenheiten im Emp
fängerland sowie die Art des Kriegsmaterials maß
geblich. 

Für das Vorliegen eines "sonstigen vergleichba
ren gewichtigen Bedenkens" gern. § 3 Abs. 1 Z 6 ist 

. jedenfalls Voraussetzung, daß der Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von Kriegsmaterial Gründe entgegen
stehen, denenzufolge die Erteilung einer Bewilli
gung 'in gleichhohem Ausmaß abgelehnt werden 
muß, wie bei Vorliegen eines Bewilligungshinder
nisses gern. Z 1 bis 5. Diese Bewilligungskriterien 
von § 3 Abs. 1 Z 1 bis 5 sind somit auch Maßstab 
bei der Beurteilung über das Vorliegen eines Bewil
ligungshindernisses gern. Z 6. 

Zu §.3 a: 

Z4 § 3 a stellt der Ausschuß fest, daß bei der 
Berichterstattung auf die K r i t e r i end e r 
A:m t s ver s c h wie gen h e i t gemäß Art. 20 
Abs. 3 B-VG Bedacht genommen werden soll. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für innere Angelegenheiten den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem an ge s chI 0 s sen t; n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1982 06 23 

log. Hohl 

Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXX:XXXX, mit dem das 
Bundesgesetz über die Ein-, Aus- und Durch

fuhr·von Kriegsmaterial geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz über die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von Kriegsmaterial, BGBI. 
Nr. 540/1977, wird geändert wie folgt: 

1. § 3 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Bewilligung nach § 1 wird vom Bundes
minister für Inneres im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 
und . dem Bundesminister für Landesverteidigung 
nach Anhörung des Bundeskanzlers, soweit keine 

. anderen gesetzlichen oder völkerrechtlichen Ver
pflichtungen entgegenstehen, unter· Anwendung 
von Artikel 130 Abs. 2 B-VG erteilt. Hiebei ist dar
auf Bedacht zu nehmen, daß 

1. die Ein-, Aus- oder Durchfuhr völkerrechtli
chen Verpflichtungen oder außenpolitischen 
Interessen der Republik Österreich unter 
besonderer Berücksichtigung dei immerwäh
renden Neutralität nicht zuwiderläuft; 

2. die Aus- oder Durchfuhr nicht in ein Gebiet 
erfolgen soll, in dem ein bewaffneter Konflikt 
herrscht, ein solcher auszubrechen droht oder 
sonstige gefährliche Spannungen bestehen; 

3. die Atis- oder Durchfuhr nicht in ein 
Bestimmungsland erfolgen soll, indem auf 
Grund schwerer und wiederholter Menschen
rechtsverletzungen die Gefahr besteht, daß 
das gelieferte Kriegsmaterial zur: Unterdrük~ 
kung von Menschenrechten verwendet wird; 

4. Embargobeschlüsse des _ Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen unter Bedachtnahme auf 
die immerwährende Neutralität Österreichs 
entsprechend berücksichtigt werden; 

1. 
5. der Ein-, Aus- oder Durchfuhr sicherheitspo~ 

lizeiliche oder militärische Bedenken nicht 
entgegenstehen; 

6. keine sonstigen vergleichbaren gewichtigen 
Bedenken bestehen." 

2. § 3 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

;,(5) Jede Bewilligung der Ausfuhr von Kriegs
material ist mit der Auflage zu versehen, daß dem 
Bundesministerium für Inner~s unverzüglich die 
erfolgte Ausfuhr zu melden ist." 

3. Nach § 3 ist folgender § 3a einzufügen: 

,,§ 3a. (1) In den ersten ·sechs Monaten jeden 
Jahres hat die Bundesregierung dem Rat für Aus
wärtige Angelegenheiten eine Übersicht der im vor
angegangenen Jahr gemäß § 3 Abs.5 gemeldeten 
Ausfuhren von Kriegsmaterial, gegliedert nach 
Kriegsmaterialarten und geographischen Regionen, 
zu erstatten. 

(2) Der Rat für Auswärtige Angelegenheiten 
kann im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens 
nach § 1 zu Fragen gern. § 3 Abs. 1 Z 1 bis 4 gehört 
werden; in diesen Fällen steht auch dem Bundesmi
nistenfür Inneres die Befugnis zu, die Einberufung 
dieses Rates zu verlangen." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1983 
in Kraft, der Bericht gemäß § 3 a ist erstmals für 
das Jahr 1983 zu erstatten. 

(2) Mit der Voll ziehung von Z 3 ist die Bundes
regierung, mit derVolIziehung der übrigen Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes sind die Bundesmi
nister für Inneres, für Auswärtige Angelegenheiten 
und für Landesverteidigung je nach ihrem Wir-
kungsbereich betraut. . 
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